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der Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Staatsbür
gers des Entsendestaates im Empfangsstaat.

(3) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenom
men, verhaftet oder einer anderen Beschränkung der persön
lichen Freiheit unterworfen wurde oder der eine Freiheits
strafe im Empfangsstaat verbüßt, so bald wie möglich zu be
suchen und mit ihm Verbindung zu unterhalten. Die Besuche 
und die Verbindung können wiederholt in angemessenen 
Zeitabständen erfolgen. Die in diesem Absatz genannten 
Kompetenzen sind in Übereinstimmung mit den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates auszuüben, wobei vorausge
setzt wird, daß diese Rechtsvorschriften die Inanspruchnahme 
dieser Rechte nicht ausschließen.

(4) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren den betroffenen Staatsbürger des Entsendestaates über 
die ihm nach diesem Artikel zustehenden Rechte.

Artikel 37
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, еіпёт 

Schiff des Entsendestaates in einem Hafen, den Territorial- 
und Binnengewässern des Empfangsstaates Unterstützung 
und Hilfe zu leisten. Sie kann sich in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates an Bord bege
ben, sobald das Schiff die Verkehrserlaubnis mit dem Land 
erhalten hat. Dem Kapitän und den Besatzungsmitgliedern 
eines Schiffes des Entsendestaates ist es in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates gestattet, 
mit einer konsularischen Amtsperson Verbindung aufzuneh
men.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann in Ausübung ih
rer Funktionen in allen Fragen hinsichtlich eines Schiffes 
des Entsendestaates, des Kapitäns oder der Besatzungsmit
glieder die zuständigen Organe des Empfangsstaates um 
Hilfe ersuchen.

Artikel 38
Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,
a) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaa

tes, alle während der Reise oder des Aufenthalts in 
Häfen an Bord eines Schiffes des Entsendestaates ein
getretenen Vorkommnisse zu untersuchen, den Kapitän 
und die Besatzungsmitglieder darüber zu befragen, die 
Schiffspapiere zu überprüfen sowie die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um Einlaufen, Aufenthalt und 
Auslaufen des Schiffes in oder aus dem Hafen zu er
leichtern;

b) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaa
tes, alle Streitfragen zwischen dem Kapitän und einem 
Besatzungsmitglied, einschließlich Streitfragen über 
den Heuervertrag und die Arbeitsbedingungen, zu klä
ren;

c) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Kapi
täns oder eines Besatzungsmitgliedes zu treffen oder 
deren Rückreise zu veranlassen;

d) jede Erklärung und jedes andere Dokument, das nach 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates im Zusam
menhang mit Schiffen vorgeschrieben ist, entgegenzu
nehmen, auszustelien, zu verlängern oder zu beglaubi
gen;

e) ein vorläufiges Dokument auszustellen, nach dem ein 
Schiff, das im Ausland gebaut oder erworben wurde, 
die Flagge des Entsendestaates führen darf;

f) die erforderlichen Maßnahmen zur An- und Abmuste
rung des Kapitäns oder eines Besatzungsmitgliedes zu 
treffen, sofern das den Rechtsvorschriften des Emp
fangsstaates nicht widerspricht.

Artikel 39
(1) Beabsichtigen die Gerichte oder andere zuständige Or

gane des Empfangsstaates, Untersuchungen oder Zwangs

maßnahmen an Bord eines Schiffes des Entsendestaates 
durchzuführen, so informieren sie die konsularische Amts
person davon rechtzeitig, damit sie anwesend sein kann. War 
die konsularische Amtsperson nicht anwesend, geben ihr die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates auf Ersuchen um
fassend Auskunft über die durchgeführten Maßnahmen.

(2) Absatz 1 findet auch dann Anwendung, wenn der Ka
pitän oder Besatzungsmitglieder zu Vorkommnissen im Zu
sammenhang mit dem Schiff des Entsendestaates durch die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates an Land vernom
men werden sollen.

(3) Die Bestimmungen dieses-Artikels finden keine An
wendung bei üblichen Paß-, Zoll- und Hygienekontrollen so
wie bei anderen Maßnahmen, die auf Ersuchen oder mit Zu
stimmung des Kapitäns getroffen werden.

Artikel 40

. (1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren die konsularische Vertretung so schnell wie möglich, 
wenn ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch erleidet, 
auf Grund, läuft, strandet oder von einer anderen Havarie in 
den Binnen- oder Territorialgewässern des Empfangsstaa
tes betroffen wird oder wenn ein Gegenstand, der zu diesem 
Schiff gehört oder einen Teil seiner Ladung bildet, im Emp
fangsstaat aufgefunden wird. Die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates informieren die konsularische Vertretung 
ferner über die Maßnahmen, die zur Rettung von Menschen 
und zur Bergung des Schiffes, seiner Ladung oder von Ge
genständen getroffen wurden, die Teil des Schiffes oder der 
Ladung sind und vom Schiff getrennt wurden.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann einem Schiff des 
Entsendestaates, das von einer Havarie betroffen wurde, 
seinen Besatzungsmitgliedern und Passagieren jede Hilfe 
leisten. Sie hat das Recht, di£ zuständigen Organe des Emp
fangsstaates um Unterstützung zu ersuchen.

Artikel 41
Die Artikel 37 bis 40 dieses Vertrages werden sinngemäß 

auf Luftfahrzeuge des Entsendestaates angewandt.

Kapitel V 

Schlußbestimmungen

Artikel 42
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation entsprechend 

den Verfahren der Vertragspartner. Er tritt am 30. Tag nach 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(2) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und behält seine Gültigkeit bis zum Ablauf von sechs Mona
ten nach dem Tag, an dem ihn einer der Vertragspartner 
schriftlich auf diplomatischem Wege kündigt.

Geschehen in Tripolis, am 31. Januar 1989, entspricht dem 
24. Jamadi al-Ahkir 1398 islamischer Zeitrechnung, in zwei 
Originalen, jedes in deutscher und arabischer Sprache, wo
bei beide Texte gleichermaßen gültig sind.
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